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zu Terrorismus und Extremismus in Pakistan

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Januar 2011 zu Pakistan –insbesondere zum 
Mord an Gouverneur Salman Taseer,

A. in der Erwägung, dass die Ermordung des Gouverneurs der Provinz Punjab (Pakistan) 
durch einen Leibwächter und die Reaktion des für seinen persönlichen Schutz zuständigen 
Teams Anzeichen für eine Infiltration der pakistanischen Sicherheitsdienste durch 
Extremisten sind,

B. in der Erwägung, dass diese Dienste für den Schutz des pakistanischen Nukleararsenals 
zuständig sind, 

C. in der Erwägung, dass Terrorismus und Extremismus eine Gefahr für die Stabilität 
Pakistans, die gesamte südasiatische Region und die ISAF–Truppen im Nachbarland 
Afghanistan darstellen,

D. in der Erwägung, dass einzelne Mitglieder der pakistanischen Nachrichten- und 
Sicherheitsdienste unter dem Verdacht stehen, terroristische Vereinigungen sowohl praktisch 
als auch finanziell zu unterstützen,

E. in der Erwägung, dass sich die pakistanische Nationalversammlung nicht auf eine 
Entschließung zum Mord am pakistanischen Minister für Minderheiten, Shahbaz Bhatti, 
einigen konnte,

1. fordert die Regierung Pakistans auf, größere Anstrengungen zu unternehmen, um eine 
extremistische Indoktrination zu verhindern, der extremistischen Infiltration der 
Verteidigungs-, Polizei- und Sicherheitsdienste endgültig ein Ende zu bereiten, die von 
extremistischen Gruppen für terroristische Aktionen im Ausland benutzten Ausbildungslager 
zu schließen und die Machenschaften von ausländischen Extremisten und potentiellen 
Extremismus-Rekruten einzudämmen, und fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
pakistanische Regierung dabei zu unterstützen;

2. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, diese Machenschaften enger zu verfolgen und 
entschieden gegen diejenigen vorzugehen, die direkt oder indirekt zu Terrorakten aufrufen, 
Beihilfe dazu leisten bzw. sich daran beteiligen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner der 
Regierung Pakistans und den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten sowie der Hohen 
Vertreterin zu übermitteln.


